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Rechtspfleger �bertragen. Dieser aus § 451 I StPO hergeleitete

Grundsatz wird nicht selten durch Ausnahmen durchbrochen, die

an dieser Stelle nur kurz angerissen werden sollen:

Hat etwa das OLG im 1. Rechtszug– wie bspw. bei staats-

feindlichen bzw. terroristischen Straftaten – entschieden, so voll-

streckt die StA beim OLG, sofern nicht die Zust�ndigkeit des

Generalbundesanwalts beim BGH gegeben ist, §§ 4 StVollstrO,

120, 142a GVG, Art. 96 V GG.

Bzgl. bestimmter Rechtsprechungsaufgaben wurden durch den

Gesetzgeber auch dem Vollstreckungsgericht Strafvollstreckungs-

kompetenzen zugewiesen bzw. vorbehalten. Wenn bspw. eine der

in §§ 453, 454 f. und 462 StPO bezeichneten Entscheidungen zu

treffen ist, entscheidet nach §§ 462a I StPO, 78a, b GVG – einer

allgemeinen Zust�ndigkeitsbestimmung – die Strafvollstre-

ckungskammer des Landgerichts (StVK), sofern gegen den Ver-

urteilten eine (Ersatz40-) Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende

Maßregel der Besserung und Sicherung vollstreckt wird. Wegen

der sog. »Konzentrationszust�ndigkeit« gilt dies auch f�r alle

Strafen, die in dieser Anstalt gegen denselben Verurteilten voll-

streckt werden, gleichg�ltig welche StA hinsichtlich der einzelnen

Strafe Vollstreckungsbeh�rde ist.41 Die h�ufigsten F�lle der sach-

lichen Zust�ndigkeit der StVK in der Praxis betreffen Entschei-

dungen �ber eine vorzeitige bedingte Strafaussetzung zur Bew�h-

rung und sich anschließende Nachtragsentscheidungen, wie z.B.

Bew�hrungswiderruf oder Straferlass. Diese Zust�ndigkeit geht

selbst dann auf die StVK �ber, wenn das erkennende Gericht

mit einer Frage befasst war, �ber die es noch nicht abschließend

entschieden hat.42 Untersuchungs- und Sicherungshaft nach

§ 453c StPO begr�nden indes keine Zust�ndigkeit der StVK.43

Nach § 462a III, V 1 StPO kann aber auch das erstinstanzliche

Gericht f�r die Strafvollstreckung insoweit zust�ndig sein, als die

StVK nicht zu entscheiden hat, § 462a II 1 StPO. Dies wird i.d.R.

dann der Fall sein, wenn mit der Vollstreckung noch nicht

begonnen wurde. Eine ausschließliche Zust�ndigkeit besteht

gem. § 462a III 1 StPO bei der Entscheidung �ber die Bildung

einer nachtr�glichen Gesamtstrafe44 sowie bei der Entscheidung,

ob eine vorbehaltene oder nachtr�gliche Sicherungsanordnung

nach § 74 f. GVG anzuordnen ist. Was i.�. das Verh�ltnis unter-

einander angeht, ergibt sich bei gleich bleibenden Umst�nden aus

§ 462a I 2 StPO ein Vorrang der StVK. Die einmal begr�ndete

sachliche Zust�ndigkeit der StVK bleibt danach auch in F�llen

einer verz�gerten Vollstreckung und zwischenzeitlicher Entschei-

dungen nach §§ 35 f. BtMG erhalten.45
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n SACHVERHALT
Rechtsanw�lte Zacharias & Collegen

Postfach 2387

48018 M�nster

An das

Verwaltungsgericht M�nster

Piusallee 38

48147 M�nster

M�nster, den 25.9.2007

Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz

1. des Herrn Uwe Maiwald, Urbanstr. 5, 48143 M�nster,

2. der Frau Stefanie Sander, Piusallee 3, 48147 M�nster,

Antragsteller,

Verfahrensbevollm�chtigte zu 1) und 2):

Rechtsanw�lte Zacharias & Collegen, Aegidiimarkt 23, 48143 M�nster

gegen

* Der Autor ist Dipl.-Finanzwirt (FH) und Dipl.-Jurist.

40 Freiheitsstrafen i.S.d. § 462a StPO sind auch Ersatzfreiheitsstrafen, s. BGHSt 30, 223

(224); und Strafreste nach § 9 WStGB, dazu Meyer-Goßner (Fn. 3) § 462a Rn. 4 m.w.N.;

nicht Jugendstrafe, s. Joecks (Fn. 3) § 462a Rn. 3.

41 So Fischer (Fn. 7) § 451 Rn. 25.

42 BGH NStZ-RR 2005, 69.

43 Zur Untersuchungshaft, s. BGH NStZ 1990, 230, zur Sicherungshaft, BGH NStZ-RR

2005, 69.

44 BGH MDR 1976, 680: selbst dann, wenn der Verurteilte sich in Strafhaft befindet, s.

Joecks (Fn. 3) § 462a Rn. 13.

45 BGH NStZ-RR 2007, 94 f., wobei Gleiches f�r die �rtliche Zust�ndigkeit gelte.
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den Oberb�rgermeister der Stadt M�nster, Stadthaus 1, Klemensstr. 10, 48143 M�nster,

Antragsgegner,

wegen Aufstellung von Verkehrszeichen (hier: Regelung der Vollziehung)

Namens und in Vollmacht der Antragsteller wird beantragt,

die rechtlichen Wirkungen der am 6.8.2007 in der Urbanstraße, 48143 M�nster aufgestellten

zwei Verkehrszeichen Nr. 242 zu § 41 StVO (Ausweisung eines Fußg�ngerbereiches) und der

Zusatzschilder, die einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr nur in der Zeit von 19.00 Uhr bis

9.30 Uhr zulassen, aufzuheben und den Antragsgegner zu verpflichten, bis zur Entscheidung �ber

die Klage des Antragstellers zu 1) vom 23.7.2006 beim Verwaltungsgericht M�nster (Az. 2 K

1675/06) die an den Einm�ndungen der Urbanstraße installierte Schrankenanlage zu beseitigen.

Begr�ndung:

Der Antragsteller zu 1) ist Eigent�mer eines Kaufhauses in der Urbanstraße in M�nster. Die Straße

war bis zum 30.11.2005 f�r den Durchgangsverkehr im Rahmen des Gemeingebrauchs ohne jede

Einschr�nkung zugelassen. Mit Verf�gung vom 20.7.2005 erkl�rte die Stadt M�nster jedoch die

Teileinziehung der Urbanstraße mit Wirkung zum 1.12.2005, um diese zu einer Fußg�ngerzone

auszubauen. Hiergegen erhob der Antragsteller zu 1) am 15.8.2005 form- und fristgerecht Wider-

spruch (Anlage 1), der jedoch mit Widerspruchsbescheid vom 18.7.2006 (Anlage 2) als unbegr�ndet

zur�ckgewiesen wurde. �ber die gegen den Widerspruchsbescheid am 23.7.2006 beim Verwal-

tungsgericht M�nster (Az. 2 K 1675/06) erhobene Klage (Anlage 3) ist bisher noch nicht ent-

schieden.

Am 6.8.2007 stellte der Antragsgegner dennoch an den jeweiligen Einm�ndungen der Urban-

straße das Verkehrszeichen Nr. 242 zu § 41 StVO (Ausweisung eines Fußg�ngerbereiches) sowie

jeweils Zusatzschilder, die einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr nur in der Zeit von 19.00 Uhr

bis 9.30 Uhr zulassen, auf. Zus�tzlich versperrte er die Zufahrt zur Urbanstraße durch Installation

einer Schrankenanlage an den beiden Einm�ndungen der Straße. Die Schranke ist nur in der Zeit

von 19.00 Uhr bis 9.30 Uhr ge�ffnet. Hiergegen legte der Unterzeichner f�r die Antragsteller zu 1)

und 2) mit Schreiben vom heutigen Tage Widerspruch (Anlage 4) sowie den vorliegenden Antrag

auf einstweiligen Rechtsschutz ein.

Der Antragsteller zu 1) ist durch die Teileinziehung der Straße sowie die Aufstellung der

Verkehrsschilder und Installation der Schrankenanlage in unzumutbarer Weise in seinen Rechten

aus Art. 12 GG und Art. 14 GG beeintr�chtigt. Zum Einen wird es ihm erheblich erschwert, zu

seinem Kaufhaus zu gelangen. Zum Anderen ist durch die Installation der Schrankenanlage zu

bef�rchten, dass Kunden mangels Zufahrtsm�glichkeit auf Einkaufszentren im Umland mit vor-

handenen Parkm�glichkeiten in unmittelbarer N�he ausweichen werden, was erhebliche Umsatz-

einbußen zur Folge h�tte.

F�r die Antragstellerin zu 2) ist die Urbanstraße Teil des regelm�ßigen Weges zu ihrer Arbeits-

stelle. Die Sperrung der Straße durch die Erkl�rung zu einem Fußg�ngerbereich bedeutet f�r sie

einen Umweg von zehn Minuten pro einfacher Strecke. Auf eine Anfechtung der Teileinziehung

durch die Stadt M�nster hat die Antragstellerin zu 2) verzichtet, nachdem sie von dem Widerspruch

des Antragstellers zu 1) erfahren hat. Da bei Erfolg des Antragstellers zu 1) die Einziehung auch

gegen�ber der Antragstellerin zu 2) unwirksam ist, war eine gesonderte Anfechtung durch sie nicht

geboten.

Der Eilantrag beider Antragsteller wird deshalb vollumf�nglich Erfolg haben.

Hochachtungsvoll

Zacharias, Rechtsanwalt

Die Anlagen 1 – 4 waren der Antragsschrift beigef�gt und haben den angegebenen Inhalt.

Stadt M�nster M�nster, den 10.10.2007

Der Oberb�rgermeister

An das

Verwaltungsgericht M�nster

Piusallee 38

48147 M�nster

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Maiwald u.a./. Oberb�rgermeister der Stadt M�nster

2 K 2621/07
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wird beantragt,

die Antr�ge der Antragsteller kostenpflichtig abzulehnen.

Begr�ndung:

Die dem einstweiligen Rechtsschutzbegehren der Antragsteller zu Grunde liegenden Widerspr�che

gegen die Verkehrszeichen sind bereits verfristet. Gem. § 70 I VwGO ist der Widerspruch innerhalb

eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt bekanntgegeben wurde, zu erheben. Diese Frist haben

die Antragsteller vers�umt. Gr�nde, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen k�nnten, sind nicht

ersichtlich. Wenn aber schon die Widerspr�che unzul�ssig sind, kann ein einstweiliger Rechtsschutz

erst recht nicht gew�hrt werden.

Aber auch in der Sache k�nnen die Antragsteller keinen Erfolg haben: Die Teileinziehung der

Urbanstraße erfolgte in nicht zu beanstandender Weise. Sie verfolgt den Zweck, die Straße f�r den

Einzelhandel attraktiver zu machen und dadurch die Ansiedlung einer gr�ßeren Vielzahl von

Gesch�ften in der Straße zu f�rdern. Gleichzeitig wird durch die Teileinziehung ein aktiver Beitrag

zum Umweltschutz geleistet. Auf dieser Grundlage erfolgte die Aufstellung der Verkehrszeichen, die

die neue Widmung der Straße in die Tat umsetzen, zu Recht. Den neuen Gegebenheiten haben sich

auch die Antragsteller anzupassen. Die Klage des Antragstellers zu 1) gegen die Teileinziehung kann

hieran jedenfalls nichts �ndern. Sollte das Gericht in dem Verfahren 2 K 1675/06 wider Erwarten

die Teileinziehung f�r rechtswidrig halten, so k�nnte – wenn �berhaupt – jedenfalls erst ab diesem

Zeitpunkt die Beschilderung rechtswidrig werden. Derzeit sind die Verkehrszeichen jedoch als

rechtm�ßig und von der Widmung der Straße getragen anzusehen.

Die Beseitigung der Schrankenanlage ist zudem bereits deshalb als unzul�ssiges Begehren an-

zusehen, weil es sich um eine unzul�ssige Vorwegnahme der Hauptsache handeln w�rde.

Nach alledem sind die Antr�ge insgesamt abzuweisen.

Hochachtungsvoll

Im Auftrag

Meyer

Rechtsanw�lte Zacharias & Collegen

Postfach 2387

48018 M�nster

An das

Verwaltungsgericht M�nster

Piusallee 38

48147 M�nster M�nster, den 22.10.2007

In dem Verwaltungsgerichtsstreit

Maiwald u.a./. Oberb�rgermeister der Stadt M�nster (Az.: 2 K 2621/07)

nehme ich zur Antragserwiderung der Gegenseite vom 10.10.2007 wie folgt Stellung:

Eine Verfristung der Widerspr�che gegen die Verkehrszeichen liegt nicht vor. Da die Verkehrs-

zeichen den Antragstellern nicht bekanntgegeben wurden, konnte auch keine Widerspruchsfrist zu

laufen beginnen. Im �brigen ist nicht ersichtlich, welchen Einfluss die Zul�ssigkeit der Wider-

spr�che auf das einstweilige Rechtsschutzverfahren haben soll.

Den Antr�gen ist daher vollumf�nglich stattzugeben.

Hochachtungsvoll

Zacharias, Rechtsanwalt

n AUFGABE
Die Entscheidung des Gerichts (2. Kammer des Verwaltungsgerichts M�nster), die ohne m�ndliche

Verhandlung am 5.11.2007 ergeht, ist zu entwerfen.

Die Entscheidung hat eine Sachverhaltsdarstellung zu enthalten, die den Erfordernissen des § 117

III VwGO entspricht.

Kommt der Verfasser ganz oder teilweise zur Unzul�ssigkeit eines Antrags, so ist insoweit in einem

Hilfsgutachten zur Begr�ndetheit Stellung zu nehmen.

n BEARBEITERVERMERK
H�lt der Bearbeiter einen rechtlichen Hinweis f�r erforderlich, so kann unterstellt werden, dass

dieser in ordnungsgem�ßer Weise erfolgt ist. Werden eine richterliche Aufkl�rung oder Beweiser-

hebungen f�r erforderlich gehalten, so ist zu unterstellen, dass diese ordnungsgem�ß erfolgt und oh-

ne Ergebnis geblieben sind.
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Die Teileinziehungsverf�gung der Stadt M�nster vom 20.7.2005 wurde in formell nicht zu bean-

standender Weise erlassen. Die Verf�gung erging als Allgemeinverf�gung mit ordnungsgem�ßer

Rechtsbehelfsbelehrung und Bekanntgabe.

Es ist zu unterstellen, dass der Oberb�rgermeister der Stadt M�nster zust�ndige Beh�rde f�r die

Aufstellung der Verkehrszeichen sowie der Schrankenanlage ist.

Der Widerspruch vom 25.9.2007 ging am 26.9.2007 bei der zust�ndigen Beh�rde ein.

Die Namen der entscheidenden Richter sind zu fingieren. Eine Streitwertfestsetzung ist nicht

erforderlich.

§ 5 II 1 AG VwGO NW lautet: »Anfechtungsklagen und Verpflichtungsklagen sind gegen die

Beh�rde zu richten, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat oder den beantragten

Verwaltungsakt unterlassen hat.«

n L�SUNG
2 K 2621/07

Verwaltungsgericht M�nster

Rubrum

B E S C H L U S S

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

1) des Herrn Uwe Maiwald, Urbanstraße 5, 48143 M�nster,

2) der Frau Stefanie Sander, Piusallee 3, 48147 M�nster, Antragsteller,

Verfahrensbevollm�chtigte zu 1) und 2):

Rechtsanw�lte Zacharias & Collegen, Aegidiimarkt 23, 48143 M�nster

gegen

den Oberb�rgermeister der Stadt M�nster, Stadthaus 1, Klemensstr. 10, 48143 M�nster,

Antragsgegner,

wegen Aufstellung von Verkehrszeichen (hier: Regelung der Vollziehung)

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts M�nster am 5.11.2007

durch

den Pr�sidenten des Verwaltungsgerichts Laumann

den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Werner

die Richterin am Verwaltungsgericht Schlau

Hier ist zu beachten, dass bei Beschl�ssen außerhalb der m�ndlichen Verhandlung ehrenamtliche

Richter nicht mitwirken (§ 5 III 2 VwGO).

beschlossen:

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers zu 1) gegen die am 6.8.2007 in

der Urbanstraße, 48143 M�nster aufgestellten zwei Verkehrszeichen Nr. 242 zu § 41 StVO

(Ausweisung eines Fußg�ngerbereiches) und die Zusatzschilder, die einen allgemeinen Kraft-

fahrzeugverkehr nur in der Zeit von 19.00 Uhr bis 9.30 Uhr zulassen, wird angeordnet. Bis zur

Entscheidung �ber die Klage des Antragsstellers zu 1) vom 23.7.2006 beim Verwaltungsgericht

M�nster (Az. 2 K 1675/06) wird der Antragsgegner dar�ber hinaus verpflichtet, die an den

Einm�ndungen der Urbanstraße installierte Schrankenanlage zu beseitigen.

Tenor

2. Die Antr�ge der Antragstellerin zu 2) werden abgelehnt.

3. Die Gerichtskosten tragen die Antragstellerin zu 2) und der Antragsgegner zu je 1/2. Von den

außergerichtlichen Kosten tr�gt der Antragsgegner die des Antragstellers zu 1) voll und die H�lfte

seiner eigenen, die Antragstellerin zu 2) ihre eigenen voll und die H�lfte der außergerichtlichen

Kosten des Antragsgegners.

Ein Fehler w�re es, an dieser Stelle eine Entscheidung �ber die vorl�ufige Vollstreckbarkeit aus-

zusprechen. Eine Vollstreckbarkeitsentscheidung gibt es bei Beschl�ssen nicht. Wie sich aus § 149

VwGO ergibt, entfaltet das gegen den Beschluss vorgesehene Rechtsmittel der Beschwerde bis auf

den Ausnahmefall der Festsetzung eines Ordnungs- oder Zwangsmittels keine aufschiebende Wir-

kung, so dass der Beschluss unmittelbar vollstreckt werden kann.

Gr�nde

I. Der Antragsteller zu 1) ist Eigent�mer eines Kaufhauses in der Urbanstraße in M�nster. Die

Straße war bis zum 30.11.2005 f�r den Durchgangsverkehr ohne jede Einschr�nkung zugelassen.

Mit Verf�gung vom 20.7.2005 erkl�rte die Stadt M�nster jedoch die Teileinziehung der Urban-

straße mit Wirkung zum 1.12.2005, um diese zu einer Fußg�ngerzone auszubauen. Hiergegen erhob

der Antragsteller zu 1) am 15.8.2005 Widerspruch, der jedoch mit Widerspruchsbescheid vom

18.7.2006 als unbegr�ndet zur�ckgewiesen wurde. �ber die gegen den Widerspruchsbescheid am

»Tatbestand«
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